
Es gilt der Grundsatz der Vertraulichkeit, alle
Vorgänge sind chronologisch zu

dokumentieren. Es ist wohlüberlegt,
abgestimmt und zeitnah zu handeln

Ein Verdacht wird
wahrgenommen

Die gesammelten und
dokumentierten Informationen

werden weitergegeben an:

Alle Informationen werden anhand
des Meldeformulars dokumentiert

(dieses findet sich z.B. auf der
BDKJ-Homepage)

ODER

Person im Vorstand des
entsprechenden Jugendverbands

Information an den
Bundesvorstand des

entsprechenden
Jugendverbands
(falls vorhanden)

Bei Verdacht gegen Ehrenamtliche oder Hauptamtliche in
Pfarreien (Angestellte des Erzbistum Berlin)

Meldung bei den unabhängigen Ansprechpersonen des
Erzbistum Berlins für Betroffene.
Aufklärungsprozess und Einleitung von Schutzmaßnahmen
entsprechend der Interventionsordnung der Deutschen
Bischofskonferenz und der entsprechenden
Ausführungsbestimmungen für das Erzbistum Berlin in
Verantwortung des Generalvikars

Bei Verdacht gegen ehrenamtliche Mitglieder oder hauptamtliche
oder berufliche Mitarbeiter*innen eines Jugendverbands

Aufklärungsprozess und Einleitung von
Schutzmaßnahmen analog der Interventionsordnung der
Deutschen Bischofskonferenz und der entsprechenden
Ausführungsbestimmungen für das Erzbistum Berlin in
Verantwortung des BDKJ Diözesanvorstands mit
Unterstützung einer externen Fachkraft und unter
Einbezug der unabhängigen Ansprechpersonen des
Erzbistums

Vager, begründeter oder
erhärtetet Verdacht

Information an die Leitung
der Institution, wo der

Jugendverband angesiedelt ist
(Schule, Pfarrei…)

Ansprechpersonen des BDKJ  (siehe
BDKJ- Homepage)

Jede Jugendverbandsleitung
entscheidet, ob ein eigenes

verbandsspezifisches Verfahren
Vorrang haben soll und

informiert in diesem Fall den
BDKJ Diözesanvorstand

Bei Verdacht gegen eine Person des
Verbandsvorstands Information direkt an

Ansprechperson im BDKJ oder BDKJ Vorstand.
Letzterer informiert dann den Bundesvorstand des

Jugendverbands, sofern vorhanden.
Bei Verdacht gegen eine Person im BDKJ

Vorstand Information an die Ansprechperson des
BDKJ, die nicht Teil des Vorstands ist oder die

unabhängigen Ansprechpersonen des Erzbistums.

VERFAHREN BEI VERDACHT AUF SEXUELLEN ÜBERGRIFF ODER SEXUELLEN MISSBRAUCH
DURCH BERUFLICHE ODER EHRENAMTLICHE MITARBEITER*INNEN EINES JUGENDVERBANDS

IN VERANTWORTUNG DES BDKJ DIÖZESANVORSTANDS BERLIN (STAND 8.1.2026)

Unbegründeter Verdacht 
→ Dokumentation 

Entlastung des*der Mitarbeiter*in

Erforderliche Maßnahmen:

Fortlaufende Dokumentation 
Entscheidung über sofortige Unterbrechung des Kontaktes 
Einbeziehung der Personensorgeberechtigten 
Prüfung und Einleitung notwendiger Schutzmaßnahmen und arbeitsrechtlicher Verfahren, ggf. Information der Staatsanwaltschaft
Unterstützungsangebote für Betroffene, aufdeckende Mitarbeiter*innen und Teams
Angemessene Information der internen und externen Öffentlichkeit durch die Verantwortlichen des Aufklärungsprozesses
Information an öffentliche Träger (Bundesländer), sofern eine Zuwendungsvereinbarung besteht

Unabhängige
Ansprechpersonen

des Erzbistums

Information an BDKJ Diözesanvorstand

Bildung eines Krisenteams und Bewertung in Verantwortung des BDKJ
Diözesanvorstands mit Unterstützung einer externen Fachkraft und

unter Einbezug der unabhängigen Ansprechpersonen des Erzbistums

ODER Hier endet die
Verantwortlichkeit der
ersten Person, die den

Verdacht aufgenommen,
dokumentiert und

weitergeleitet hat. Alle
weiteren Schritte werden

von der jeweiligen
Verbandsleitung, dem
BDKJ Vorstand und

weiteren fachkundigen
Personen eingeleitet


